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Islamiıscher Religionsunterricht deutschen Schulen?

ber die Eintührung elines iıslamıschen Religionsunterrichtes deutschen Schu-
len wırd 1n einzelnen Ländern aufgrund diverser Antrage konkret gesprochen.
Grundsätzlicher steht dieses Thema 1n reı verschiedenen thematischen /Zusam-
menhängen: die generelle Diskussion ber den VWert des Religionsunterrichts

öffentlichen Schulen 1n Deutschland, Ww1e€ 1n Art Abs des Grundgesetzes
verankert ISt; die rage ach Wegen ZUULT: Förderung eines interkulturellen )ıa-
logs, den viele als einen notwendigen Dialog friedensstiftenden WYıiırken der
großen Weltreligionen werten; dıe Debatte ber Wege Zu einer gelingenden In=-

tegration 1n eiıner plural vertafßten Gesellschaftt, 1ın der Menschen 2AUS unterschied-
lıchen Kulturen und Religionen leben

Zur pädagogischen Bedeutung des Religionsunterrichts all öffentlichen Schulen

Das Grundgesetz der Bundesrepublıik Deutschland siıchert jedem Bürger und Je=
der Bürgerıin 1n Art dıe „Freıiheıt des Glaubens, des (Gewı1issens un die Freıiheıit
des relig1ösen un: weltanschaulichen Bekenntnisses“ ZU Zur Ausübung der elı-
y10nsfreıheıt gehört CD da{ß der Religionsunterricht öffentlichen Schulen als O1-

dentliches Lehrtach gewährleistet 1st (Aft Abs GG) Der Religionsunterricht
wiırd in „Übereinstimmung mıt den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“
erteılt. Dieses Recht 1St 1n eiıner Zeıt entstanden, ın der 1n Deutschland alleın dıe
christlichen Kıirchen (3aranten dafür schiıenen, dem Staat eiıne transzendente
Ethik vermuıtteln. Zugleich hat schon das Grundgesetz immanent un!: AUS-

drücklich den Staat auf Neutralität 1n Weltanschauungsfragen verpflichtet. Die
Bundesrepublik Deutschland 1St ein säkularer Staat: 1n dem CS vielfältige Bez1ie-
hungen 7wischen Staat un: Kırche 1bt. Der Souveran 1St eın relig1ös neutraler
Staat ohne Staatsrelıgi0n. Relıgion un! Weltanschauungen sollen treı konkurrıie-
T  a dürfen Die großen christlichen Kırchen haben weılt ber den Relig1ionsun-
terricht den öffentlichen Schulen hinausgehend 1ın den VErgansClcCNCI 5(} Jahren
wichtige Aufgaben der soz1alen und kulturellen Diakonie 1n uUunNnseTer Gesellschaft
übernommen un!: stehen dabe1 1in eıner verläßlichen Partnerschatt Aur Staat

Neben der juristischen Grundlage 1St die Debatte ber den VWert des konfessi0-
nellen Religionsunterrichts 1n den öffentlichen Schulen VOTL allem durch seıne
pädagogische Bedeutung gepragt. Die Schule ann die soz1ale un!: moralische |EFZE
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benswelt VO Kındern und Jugendlichen nıcht S1e annn S1€e aber deuten
un: erschließen un Z Gewissensbildung als ethischer Erfahrungs- un: Sprach-
tahigkeit beitragen. Grundlage jeder Wertvermittlung 1STt ımmer eıne Weltdeu-
tung Dıie Aufgabe der Schule liegt darın, Z geistigen Proze(ß der Weltdeutung
beizutragen un die ethische Diımension der verschiedenen Lebenswelten der
Kınder kognitiv erschließen. Wenn der Schule dieser Beıtrag ST ethischen ‚AU-
phabetisierung gelingt, annn bewirkt S1€e Aufklärung 1m padagogıschen W1e€ hısto-
rischen Sınn. Weil Religion nıcht mıt Wıssen un!: Intormatıon beginnt, sondern
m1t Erfahrung und Tradıtion, 1St CS der Würzburger Synode zufolge Aufgabe des
Religionsunterrichtes, „auf der Grundlage reflektierter TIradıtion ach dem (n
ZeN und ach dem Sınn des menschlichen Lebens un der Welt“ 1 fragen:

Der Religionsunterricht „erortert die Antworten, die Menschen heute aut diese Fragen geben und
die S1C 1n der Geschichte gegeben habenAnnette Schavan  benswelt von Kindern und Jugendlichen nicht ersetzen. Sie kann sie aber deuten  und erschließen und zur Gewissensbildung als ethischer Erfahrungs- und Sprach-  fähigkeit beitragen. Grundlage jeder Wertvermittlung ist immer eine Weltdeu-  tung. Die Aufgabe der Schule liegt darin, zum geistigen Prozeß der Weltdeutung  beizutragen und die ethische Dimension der verschiedenen Lebenswelten der  Kinder kognitiv zu erschließen. Wenn der Schule dieser Beitrag zur ethischen Al-  phabetisierung gelingt, dann bewirkt sie Aufklärung im pädagogischen wie histo-  rischen Sinn. Weil Religion nicht mit Wissen und Information beginnt, sondern  mit Erfahrung und Tradıtion, ist es der Würzburger Synode zufolge Aufgabe des  Religionsunterrichtes, „auf der Grundlage reflektierter Tradition nach dem Gan-  zen und nach dem Sinn des menschlichen Lebens und der Welt“! zu fragen:  Der Religionsunterricht „erörtert die Antworten, die Menschen heute auf diese Fragen geben und  die sie in der Geschichte gegeben haben. ... So verhindert er, daß die Schüler den Lebenssituationen,  Strukturen und Tendenzen, den Identifikationsmustern und Weltdeutungen (anderer und den eigenen)  fraglos und sprachlos gegenüberstehen. Religionsunterricht soll Scheinsicherheiten aufbrechen, ver-  meintlichen Glauben ebenso wie gedankenlosen Unglauben. Damit kann einer drohenden Verkümme-  «2  rung des Pluralismus zu ‚wohliger Indifferenz‘ gewehrt werden.  Wenn aber der Religionsunterricht diese kritische Funktion haben soll, muß  Religion wirklich als Gewissensfrage ernst genommen werden. Religiöse Über-  zeugung darf nicht in einer Anthropologie der Beliebigkeit eingeebnet werden,  nach der jeder die „Religion“ pflegt, die ihm zur Zeit paßt. Wenn Religion ihre  freiheitsstiftende Kraft behalten soll, darf sie weder pädagogisch noch sozial,  noch moralisch funktionalisiert werden. Der Religionsunterricht soll im Blick auf  existenzielle Fragen sprachfähig machen vor dem Hintergrund der konkreten  christlichen Tradition., Wenn Menschen angesprochen werden sollen, kann dies  nur gelingen, wenn ihre Fragen aufgenommen und ernst genommen werden. In-  sofern hat der Religionsunterricht heute nicht selten die Aufgabe, sich zunächst  auf die Sinnot junger Menschen einzustellen. Er knüpft weniger an bereits ge-  machte religiöse Erfahrungen an, sondern öffnet vielmehr Perspektiven, durch-  bricht Scheinsicherheiten und wagt damit den Brückenschlag hin zu einer Tradıi-  tion des Christentums, in der der Mensch seine Selbstgenügsamkeit überwindet.  Der Religionsunterricht thematisiert Religion als gesellschaftskritische Kraft, die  nicht Privatsache bleibt, sondern zu gesellschaftlicher und kultureller Verständi-  gung beiträgt. Er leistet damit einen diakonischen Dienst an Kindern und Jugend-  lichen, der auch Lebenshilfe bedeutet: Hilfe bei der Suche nach Orientierung,  Hilfe zur eigenen Entscheidung. Dieser Anspruch bleibt auch in Zeiten gültig, in  denen die Zahl derer, die den Religionsunterricht besuchen, geringer wird.  So sehr unsere Gesellschaft und Kultur von vielen Strömungen geprägt ist, so  bleibt sie doch eine Kultur, die ihre Geschichte mit dem Christentum hat. Des-  halb gehört in den Prozeß der Identitätsfindung junger Menschen auch die Ge-  schichte des Christentums als kulturprägende Kraft. Die öffentliche Debatte über  436So verhindert CI,; da{ß die Schüler den Lebenssituationen,
Strukturen un! Tendenzen, den Identitikationsmustern und Weltdeutungen (anderer und den eıgenen)
traglos und sprachlos gegenüberstehen. Religionsunterricht oll Scheinsicherheiten aufbrechen, VGI-=

meıntlichen Glauben ebenso Ww1e gedankenlosen Unglauben. Damıt ann einer drohenden Verkümme-
CCLUNS des Pluralismus ‚wohlıger Indiftfferenz‘ gewehrt werden.

Wenn aber der Religionsunterricht diese kritische Funktion haben soll, mu{fß
Religion wirklich als Gewissensirage ewerden. Religiöse ber-
ZCUSUNS dart nıcht 1n eıner Anthropologie der Belıiebigkeıit eingeebnet werden,
ach der jeder die „Religion“ pflegt, die ıhm Zr Zeıt paßt. Wenn Relıgion ıhre
treiheitsstiftende Kraft behalten soll, darf S1e weder pädagogisch och soz1al,
och moralisch tunktionalisiert werden. Der Religionsunterricht soll 1m Blıck autf
existenzielle Fragen sprachfähig machen VOT dem Hıntergrund der konkreten
christlichen Tradıtion.. Wenn Menschen angesprochen werden sollen, annn 1€eSs
11UT gelingen, WE ıhre Fragen aufgenommen un: ewerden. In
sotern hat der Religionsunterricht heute nıcht selten dıe Aufgabe, sıch zunächst
auf die Sinnot Junger Menschen einzustellen. Er knüpft wenıger bereıts SC
machte relig1öse Erfahrungen d  9 sondern öffnet vielmehr Perspektiven, durch-
bricht Scheinsiıcherheiten un wagt damıt den Brückenschlag hın eiıner Iradı-
t10N des Chrıstentums, 1n der der Mensch seıne Selbstgenügsamkeıt überwindet.
Der Religionsunterricht thematiısıert Religion als gesellschaftskritische Kraft, dıe
nıcht Privatsache bleibt, sondern gesellschaftlicher un: kultureller Verständi-
SUuNS beiträgt. Er eıstet damıt einen diakonischen Dienst Kındern un: Jugend-
lıchen, der auch Lebenshiltfe bedeutet: Hıltfe be] der Suche ach ÖOrıentierung,
Hılte ZAAT: eıgenen Entscheidung. Dieser Anspruch bleibt auch 1n Zeıten gültig, 1ın
denen dıe Zahl derer, dıe den Religionsunterricht besuchen, geringer wırd

SO sehr ULNlSCTIEC Gesellschaft un Kultur VO vielen Strömungen gepragt 1St,
bleibt S1@ doch eıne Kultur, die ıhre Geschichte mı1t dem Christentum hat Des-
halb gehört iın den Proze{(ß der Identitätsfindung Junger Menschen auch dıe (Ze=
schichte des Chrıistentums als kulturprägende Kraft Die öffentliche Debatte ber
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Sekten un: Psychogruppen SOWI1e der Zulauf, den S1e gerade be1 Jungen Menschen
erfahren, zeıgen die Notwendigkeıt eiıner Beschäftigung mı1t Religion, die VOL $al-
schen Absolutheitsansprüchen un eiıner Instrumentalisıerung des Menschen
schützt. IDiese Debatte zeıgt auch, da Junge Menschen Ww1e€e allen Zeıiten eıne
Sehnsucht in sıch tragen, die nıcht 1n der Vordergründigkeıt des Alltags gestillt
werden aln So problematisch un: schwier1g sıch der Unterricht 1mM Fach eli-
2102 heute unseren Schulen angesichts eıner sehr heterogenen Schülerschaft
auch zeıgt, 1St doch Ausdruck des Respekts VOTL den Schülerinnen und Schü-
lern, die eınen Anspruch darauf haben, da{ß die Gottesirage wach gehalten bleibt.

Die Debatte ber den Religionsunterricht hat durch das Fach „Lebensgestaltung
Ethik Religi0onskunde“ (LER); das 1n Brandenburg anstelle des Relig10nsunter-

richts eingeführt worden ist; CC Nahrung bekommen. Manche halten dieses Fach
für eıne plausıble Alternatıve iın Zeıten, 1n denen die relig1öse Prägung Junger Men-
schen durch das Christentum nıcht mehr selbstverständlıch vOorausgesetzL werden
4006% S1ıe verweısen auf Jjene alte These, wonach Lebenskunde un! die möglıchst
breite Informatıon ber alle tatsächlich ex1istierenden Religionen eıne Vorausset-
ZUNg für dıe mögliche Entscheidung Junger Menschen se1n könne. Im Blick aut Re-
lıgı0n erhält das Fach den Charakter e1ınes reinen Informationstaches. Im Lehrplan
für LER wırd dem 'Thema Religion un: Weltanschauung ohnehın 1L1UT axımal ein
Sechstel der Gesamtunterrichtszeıit eingeräumt. Der Bereich Lebensgestaltung mı1t
seinem stark therapeutischen Ansatz steht deutlich 1m Vordergrund.

Damıuıt 1St en entscheidender Paradigmenwechsel erfolgt: Die Weıtergabe VO  —

Orıentierungswıssen als das Erschließen VO Erfahrungsräumen geschıieht nıcht
mehr VOTLr dem Hintergrund konkret praktizierter un: wiırklich existierender eli-
210S1tät. Was die Schülerinnen un: Schüler in Sachen Religion erfahren, wiırd
letztlich VO Staat vorgegeben. Di1e pädagogisch relevante Unterscheidung 7Z7W1-
schen diesem Schultfach un! der TIradıtion des Religionsunterrichts lıegt 1n
der Zielsetzung. Be1 LER geht e6s letztlich die geistige Normierung VO  — Kın-
ern un: Jugendlichen durch dıie staatliıche Schule.

Im Religionsunterricht bleibt dagegen der Anspruch, solche vordergrün-
dige Normierung, dıe dem Schein der Selbstbestimmung gefördert wırd,
autzubrechen und die Stelle staatlıcher Normen das kritische und befreiende
Potential eıner 2000jährıigen Geschichte menschlicher Erfahrungen SETZICI

LER 1St meınes Frachtens eın Ersatz für den Religionsunterricht. Wo keine OS1-
tionen bezogen werden, WO ber alles gyesprochen un! alles nebeneinander gC-
stellt wırd, als se1 alles gleich bedeutsam, da sınd Freiheıit un: Selbstbestim-
IHNUNS der Schülerinnen un!: Schüler och lange nıcht yarantıert. Die Standpunkt-
losıgkeit des Faches PER untergräbt vielmehr dıe Fähigkeıt ZUT eıgenen
Standpunktbildung be1 den Heranwachsenden. Dabe1 fällt der Pflichtcharakter
des Fachs besonders schwer 1NSs Gewicht. LER bedeutet nıcht mehr, sondern
nıger Freiheit 1n Sachen Relıgion und Weltanschauung.
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Neben der pädagogischen Fragwürdigkeıt darf nıcht übersehen werden, da{ß
mi1t LER erstmals der Verfassungskonsens durchbrochen wiırd, wonach die Kır-
chen 1n eıner orıgınären Verantwortung für dıe öffentlichen Schulen stehen, die
sıch 1m Religionsunterricht konkretisiert. Das Grundgesetz nımmt dıe Kirchen 1n
die Pflicht un schreıbt zugleich eıne Selbstbeschränkung des Staats ftest Diese
Selbstbeschränkung hat gute Gründe. Es handelt sıch eım konfessionellen Re-

ligionsunterricht 1n der öffentlichen Schule nıcht eıne Sonderleıistung des
Staates dıe Kırchen. Der Staat handelt vielmehr in Übereinstimmung mMI1t SEe1-
He  . eıgenen Grundlagen. SO heiflßt CS 1n dem Wort der deutschen Bischötfe AT

Religionsunterricht VO 1996

„Grundwerte und öftentliche Moral können un dürten nıcht VO Staat selber legıtımıert werden.
Wenn das LUL, annn wiırd totalıtär, we1l sıch selber muittels Propaganda die Akzeptanz verschali-
ten mudfß, dıe raucht. So 1Sst gerade der moderne Staat auf Religion angewlesen. ”

Die TIradıtıion der Selbstbeschränkung des Staats 1in Fragen der Religion un
Weltanschauung IsSt Vorteil eıner langen un konfliktreichen Geschichte. Der Re-

lig1onsunterricht 1St damıt auch eın Prütstein für das Verhältnıis VO Staat und Kır-
chen, die 1m wechselseıtigen Respekt voreinander stehen un einander nıcht
wechselseıt1ıg vereinnahmen.

Der Religionsunterricht der Schule bleibt auch ın Zukunft eın wichtiger dıa-
konischer Dienst der Kırchen Kındern un:! Jugendlichen. Se1in spezifischer
Auftrag 1St CDy relig1öse Sprachfähigkeıit vermıitteln, sıch auf Sinnote einzulas-
SC  3 un!: die Hrage ach (30O1%1 wach halten. Er 1St damıt ein wichtiger Ort:
dem der geistige Generationenvertrag eingelöst wiırd Es 1St der Respekt VOI Kın-
ern un Jugendlichen, der uns WG motıvıeren sollte.

Aus den vorangehenden Überlegungen ZAUBR pädagogischen Bedeutung des eli-
xionsunterrichts 1m Rahmen des erzieherischen Auftrags der öffentlichen Schule
wırd deutlich, da{fß mıt dem Religionsunterricht weder blofße Informatıon och
Indoktrination gemeınt 1St: lle Dokumente der evangelischen un katholischen
Kirche 1n Deutschland welsen deutlich auf die ftreiheitsstiftende Kraft des Relig1-
onsunterrichts hın un: darauf, da{ß das Reden ber Sınn die konkret gelebte und
ertahrene Sinnstiftung letztlich nıcht anr

Darüber hinausgehend welst Biıschof Franz Kamphaus 1m Blick autf das prak-
t1z1erte Konfessionalıtätsprinzıp darauf hın, da{ß 65 eın kırchenloses Christen-
'Buß Abt”. Kamphaus jefert aber zugleich jenen offenen Begriff VO Konftess10-
nalıtät, der 1mM Religionsunterricht allen gemeınsam se1ın kann, enn „nıemand
ann daran gelegen se1n, alte Gräben aufzureißen.Annette Schavan  Neben der pädagogischen Fragwürdigkeit darf nicht übersehen werden, daß  mit LER erstmals der Verfassungskonsens durchbrochen wird, wonach die Kir-  chen in einer originären Verantwortung für die öffentlichen Schulen stehen, die  sich im Religionsunterricht konkretisiert. Das Grundgesetz nimmt die Kirchen in  die Pflicht und schreibt zugleich eine Selbstbeschränkung des Staats fest. Diese  Selbstbeschränkung hat gute Gründe. Es handelt sich beim konfessionellen Re-  ligionsunterricht in der öffentlichen Schule nicht um eine Sonderleistung des  Staates an die Kirchen. Der Staat handelt vielmehr in Übereinstimmung mit sei-  nen eigenen Grundlagen. So heißt es in dem Wort der deutschen Bischöfe zum  Religionsunterricht von 1996:  „Grundwerte und öffentliche Moral können und dürfen nicht vom Staat selber legitimiert werden.  Wenn er das tut, dann wird er totalitär, weil er sich selber mittels Propaganda die Akzeptanz verschaf-  fen muß, die er braucht. So ist gerade der moderne Staat auf Religion angewiesen.“ *  Die Tradition der Selbstbeschränkung des Staats in Fragen der Religion und  Weltanschauung ist Vorteil einer langen und konfliktreichen Geschichte. Der Re-  ligionsunterricht ist damit auch ein Prüfstein für das Verhältnis von Staat und Kir-  chen, die im wechselseitigen Respekt voreinander stehen und einander nicht  wechselseitig vereinnahmen.  Der Religionsunterricht an der Schule bleibt auch in Zukunft ein wichtiger dia-  konischer Dienst der Kirchen an Kindern und Jugendlichen. Sein spezifischer  Auftrag ist es, religiöse Sprachfähigkeit zu vermitteln, sich auf Sinnöte einzulas-  sen und die Frage nach Gott wach zu halten. Er ist damit ein wichtiger Ort, an  dem der geistige Generationenvertrag eingelöst wird. Es ist der Respekt vor Kın-  dern und Jugendlichen, der uns dazu motivieren sollte.  Aus den vorangehenden Überlegungen zur pädagogischen Bedeutung des Reli-  gionsunterrichts im Rahmen des erzieherischen Auftrags der öffentlichen Schule  wird deutlich, daß mit dem Religionsunterricht weder bloße Information noch  Indoktrination gemeint ist. Alle Dokumente der evangelischen und katholischen  Kirche in Deutschland weisen deutlich auf die freiheitsstiftende Kraft des Religi-  onsunterrichts hin und darauf, daß das Reden über Sinn die konkret gelebte und  erfahrene Sinnstiftung letztlich nicht ersetzen kann.  Darüber hinausgehend weist Bischof Franz Kamphaus — im Blick auf das prak-  tizierte Konfessionalitätsprinzip — darauf hin, daß es kein kirchenloses Christen-  tum-gibt*. Kamphaus liefert aber zugleich jenen offenen Begriff von Konfessio-  nalität, der im Religionsunterricht allen gemeinsam sein kann, denn „niemand  kann daran gelegen sein, alte Gräben aufzureißen. ... Zwischen Konfessionalität  und Konfessionalismus besteht ein Unterschied wie zwischen Fundament und  Fundamentalismus.“ > Bei Konfessionalität geht es nicht um die Reinheit einer  abstrakten Idee, sondern um den lebensweltlichen Bezug in Lehre und Unter-  richt.  438Zwischen Konfessionalıtät
un: Konfessionalısmus besteht eın Unterschied W1€ zwiıischen Fundament und
Fundamentalismus.“  9 Be1 Konfessionalıtät yeht CS nıcht dıe Reinheıt eıner
abstrakten Idee, sondern den lebensweltlichen ezug 1n Lehre un Unter-
richt.
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ber die Notwendigkeıt interrelig1ösen Dialogs
Der Religionsunterricht WHSSGICH öffentlichen Schulen ach Art des rund-

1ST ein Monopol des Christentums Es 1ST also VO daher naheliegend
da{ß auch anderen Religionsgemeinschaften eröffnet wırd Be1l der praktischen
Umsetzung dieses Konzeptes, das die Kultusministerkonfterenz schon 1984 be-
schlossen hat spielen mehrere Fragekomplexe CIHE Rolle Wer 1ST der Gesprächs-
partner auf der Selite des Islam? Der Staat mMuUu ZW AAar die notwendıgen Vorausset-
ZUNSCH für den Religionsunterricht schaffen ber die relig1ösen Omente un
Bekenntnisinhalte entscheıiden jedoch die jeweıligen Religionsgemeinschaften
)as betrıifft Lehrpläne un Lehrerbildung ebenso WIC die Voraussetzungen ür
Erteilung der Lehrbefugnisse Damıt 1ST nıcht zuletzt die rage ach tinanzıellen
Investitionen der jeweıligen Religionsgemeinschaft verbunden

Der Autfbau reprasentat1ver Strukturen des Islam Deutschland steht erst

Anfang. Aufßerdem darf nıcht übersehen werden, da{ß die Herausbildung un Be-
NCNNUNG repras eNtLaALLVCEN kırchlichen Autorität dem Islam als solchem eher
wesenstremd 1STt Diejenigen, dıe sıch AUS grundsätzlıcher Überzeugung für den
Religionsunterricht, auch den islamischen Religionsunterricht der öffentlichen
Schule EINSELIZECN, dürtfen weder blauäugıig ber innerislamische Debatten un:
Auseinandersetzungen hinwegsehen, och bisherige Grundsätze ZAIE Einriıchtung
VO Religionsunterricht 1LZNOTCICN Nıcht selten wırd vorschnell dıe Inıtıatıve des
Staats ZULE Einriıchtung entsprechenden Fachs gefordert Bischof Woltgang
Huber hat Recht VOI CINISCI elt darauf hingewl1esen, da{ß sıch der Staat An-

gelegenheıten der Religion 7zurückhalten MUu Diese Zurückhaltung 20010 nıcht
aufgegeben werden, weıl CINMISCH die Beantwortung der damıt verbundenen Vor-

Iragen nıcht rasch geht.
Manche zıehen daraus die Konsequenz, 6S Ikönne ıJa anstelle des Religionsunter-

richts C1MN Fach Islamkunde eingerichtet werden. Meınes FErachtens gelten für C111

solches Fach die yleichen Bedenken WIC 1C S1C für LER benannt habe Wer den
Religionsunterricht als CIHNEN Beıtrag AB siecht JELLC Grundlagen schaffen, die

interkulturellen Dialog ermöglichen, der ann nıcht Blick auf CiIHE \Welt-
relıg10n CI re11NCSs Informationsfach ordern Fur alle Weltrelig10onen oilt da{ß die
ede ber Sınn dıe gelebte un!: erfahrene Sinnstiftung nıcht vermag

Der interkulturelle Dıalog dartf Blick autf die Besonderheıten der jeweılıgen
Religionstradıtion nıcht nivellierend wırken Er annn H: geführt werden
wechselseıtigen Respekt VOTL den jeweıligen Besonderheıiten des anderen un!
dem Bemühen, wechselseıtige Vorurteıile abzubauen Letztlich MU: der iınterkul-
turelle Dialog darauf gerichtet SCHIL, dıe SEMCINSAMLEN ethosbildenden un frie-
densstittenden Kräfte den großen Weltreligionen herauszuarbeıten Das aber

VOTauUs da{ dıie jeweıls nächste (seneratıon allen Weltreligionen die
Chance der relıg1ösen Sprachfähigkeit un des CISCNCH Standpunkts hat verbun-
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den mı1t der Bereıtschaft, die Wahrheitsfähigkeıit der Jeweıils anderen Relıgion
prinzıpiell nzuerkennen. uch das 1St eiıne zentrale Frage die iıslamıschen
Gruppen 1n ULSCTIGT Gesellschaft.

Schliefßlich 1st erın Weiıteres beachten, das 1n der Juristischen Auseıilnanderset-
ZUNg ber die Islamısche Förderatıiıon 1n Berlin eiıne Rolle spielt. Die Relıgionsge-
meınschaft, die eın Angebot 1n der öffentlichen Schule machen will, mMUu eindeu-
t1g auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sıe MUuU akzeptieren, W AS ZATE Sub-

uUNseICcsS (Gemelnwesens gehört eıne Substanz, die der Wahrung VO  —-

Freiheit un! Toleranz, jede Art der Indoktrination dient. uch diejeniıgen,
dıe prinzıpiell ür eınen ıslamıschen Relig10nsunterricht ıin der öffentlichen
Schule 1ın Deutschland plädieren, sınd immer wıeder verunsıchert ber Versuche
eıner polıtischen Instrumentalisıerung der Weltreligion des Islam un:! damıt VE

bundene Bılder der Gewalt. Es o1bt 1n der Bevölkerung Ängste und Unsicherheit
darüber, ob eın ordentliches Lehrtach der eın Wahlpflichtfach islamischer eli-
ox1onsunterricht 1n den öffentlichen chulen davon freı gehalten werden könne.
Diese deutliche Irennung VO Politik un:! Relıgion IST aber eıne unverzichtbare
Voraussetzung Für die Eınrichtung elnes solchen Fachs

Ungeachtet dieser krıtiıschen Fragen und Unsıiıcherheiten bın ıch davon ber-
9 da{ß 1ın Zukunft der interrel1g1Ööse und interkulturelle Dıialog Bedeutung
zunehmen wırd un hıerzu auch Projekte W1€ das NiCh Hans Kung ZU Weltethos
einen Beıtrag eısten können. Beıträge AaUs den Weltrelig10nen sınd aber 1L1UTE ann
möglıch, WEE1I11 der Religi0nsunterricht trei VO Indoktrination bleibt un: der
wechselseıtıge Respekt VOT der prinzıpiellen Wahrheitstähigkeit der Jeweıls ande-
TI Weltrelig10nen anerkannt wırd

Welche Wege eiıner gelıngenden Integration 1bt CS 1n eıner plural vertaßten (5e-
sellschaft, 1in der Menschen AaUus unterschiedlichen Kulturen un Religionen leben?
Aus diesem Phäiänomen erwächst eıne grundsätzliche gesellschaftspolitische Hef-
ausforderung, dıe dıe CDU/CSU-Bundestagstraktion 1n ıhren Eckpunkten für
eın Integrationskonzept VOT einem Jahr herausgearbeıtet hat

„Die DOSItIV rel1g10s weltanschauliche Neutralität des treiheitlich demokratischen Staates oilt tür
Bürger muslimischen Glaubens ebenso W1e€e für die Anhänger der verschiedenen christlichen Glaubens-
richtungen der die en in Deutschland.Annette Schavan  den mit der Bereitschaft, die Wahrheitsfähigkeit der jeweils anderen Religion  prinzipiell anzuerkennen. Auch das ist eine zentrale Frage an die islamischen  Gruppen in unserer Gesellschaft.  Schließlich ist ein Weiteres zu beachten, das in der juristischen Auseinanderset-  zung über die Islamische Förderation ın Berlin eine Rolle spielt. Die Religionsge-  meinschaft, die eın Angebot in der öffentlichen Schule machen will, muß eindeu-  tig auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie muß akzeptieren, was zur Sub-  stanz unseres Gemeinwesens gehört — eine Substanz, die der Wahrung von  Freiheit und Toleranz, gegen jede Art der Indoktrination dient. Auch diejenigen,  die prinzipiell für einen islamischen Religionsunterricht in der öffentlichen  Schule in Deutschland plädieren, sind immer wieder verunsichert über Versuche  einer politischen Instrumentalisierung der Weltreligion des Islam und damit ver-  bundene Bilder der Gewalt. Es gibt in der Bevölkerung Ängste und Unsicherheit  darüber, ob ein ordentliches Lehrfach oder ein Wahlpflichtfach islamischer Reli-  gionsunterricht in den öffentlichen Schulen davon frei gehalten werden könne.  Diese deutliche Trennung von Politik und Religion ist aber eine unverzichtbare  Voraussetzung für die Einrichtung eines solchen Fachs.  Ungeachtet dieser kritischen Fragen und Unsicherheiten bin ich davon über-  zeugt, daß in Zukunft der interreligiöse und interkulturelle Dialog an Bedeutung  zunehmen wird und hierzu auch Projekte wie das von Hans Küng zum Weltethos  einen Beitrag leisten können. Beiträge aus den Weltreligionen sind aber nur dann  möglich, wenn der Religionsunterricht frei von Indoktrination bleibt und der  wechselseitige Respekt vor der prinzipiellen Wahrheitsfähigkeit der jeweils ande-  ren Weltreligionen anerkannt wird.  Welche Wege einer gelingenden Integration gibt es ın einer plural verfaßten Ge-  sellschaft, in der Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen leben?  Aus diesem Phänomen erwächst eine grundsätzliche gesellschaftspolitische Her-  ausforderung, die die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ın ihren Eckpunkten für  ein Integrationskonzept vor einem Jahr herausgearbeitet hat:  „Die positiv religiös weltanschauliche Neutralität des freiheitlich demokratischen Staates gilt für  Bürger muslimischen Glaubens ebenso wie für dıe Anhänger der verschiedenen christlichen Glaubens-  richtungen oder die Juden in Deutschland. ... Nur wer sich seiner eigenen Wurzeln sicher ist, kann die  Kraft zur Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Überlegungen und Lebensstilen aufbringen.  «6  Kulturelle Integration ist bedeutsam für den sozialen Frieden in einer Gesell-  schaft. Sie ist wichtig für die Wahrung von Freiheit und Toleranz in unserem Ge-  meinwesen. Die CDU/CSU bekennt sich in diesem Papier dazu, daß das Recht  auf freie Religionsausübung und die damit verbundene Möglichkeit zum Religi-  onsunterricht kein Privileg des Christentums ist. In Deutschland besuchen rund  700000 Kinder und Jugendliche muslimischen Glaubens öffentliche Schulen.  Zwei Drittel von ihnen sind hier geboren und aufgewachsen. Auch sie haben ei-  440Nur Wer sıch seiıner eigenen urzeln sıcher 1St, annn die
Kraft UT Toleranz und Offtenheit gegenüber anderen Überlegungen un Lebensstilen aufbringen.S

Kulturelle Integration 1STt bedeutsam für den SO Aalen Frieden 1ın eıner Gesell-
schaft. Ö1e 1St wiıchtıig für die Wahrung VO Freıiheıt un Toleran7z 1ın WHI1SCIHCHE (e-
melınwesen. Die CHDU/ESU bekennt sıch 1ın diesem Papıer dazu; da{ß das Recht
auf freie Religionsausübung und dıe damıt verbundene Möglichkeit FT Religı1-
onsunterricht eın Privileg des Christentums 1St. In Deutschland besuchen rund
700 000 Kınder und Jugendliche muslimischen Glaubens öffentliche Schulen.
Z wel Drittel VO ıhnen sınd 1er geboren un: aufgewachsen. uch S1e haben e1-
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Islamiıscher Religionsunterricht deutschen Schulen®?

LTE Anspruch darauf, ıhre relıg1öse un: kulturelle Identität iın HHSSCTIEHN Schulen
tinden un: sıchern.

Die oroße gesellschaftspolitische Herausforderung der kulturellen Integration
betrifft natuürlıch nıcht 1Ur den Religionsunterricht. Der wichtigste Schlüssel
eıner gelingenden Integration 1St der Deutschunterricht für ausländische Kınder
un Jugendliche. uch das auf Kenntnissen beruhende Verständnıis der Jeweıls
anderen Kultur un!: dıe wirkliche Bereıitschaft ZA1T Integration anstelle der Her-
ausbildung VO  - Parallelgesellschaften sınd unabdingbare Voraussetzungen.

Im Zusammenhang mı1t dem christlichen, dem evangelischen un!: katholischen
Religionsunterricht sprechen WIr nıcht selten VO verschıiedenen Lernorten des
Glaubens, dıe einander erganzen und helfen: die Famiılıie, die Gemeinde un!: die
Schule. Fur die Eıinrichtung VO ıslamıschem Religionsunterricht erg1ibt sıch VO

daher dıe Notwendigkeit, da{f auch 1er Verständigung zwıschen verschiedenen
Lernorten des Glaubens möglıch 1St Was 1ın ÜNSEHEN öffentlichen Schulen SC-
schieht, mMUu VO den Eltern akzeptiert un: VO ıhnen mıtgetragen werden kön-
HE  = Dies annn heute och nıcht selbstverständlich VOrausgeseLzZL werden. Ich
habe angesichts konkreter Überlegungen 1n Baden-Württemberg erfahren, W1e€e e1-
nerseılts Anträge VO muslimıschen Gruppen vorliegen, andererseıts Eltern musli-
miıschen Claubens einen solchen Religionsunterricht der öffentlichen Schule
nıcht wünschen. Solche Stellungnahmen können nıcht einfach ignorıert werden.

Im Blick auf HIS CHE Moscheegemeinden stellt sıch eın weıteres Problem. Die
Imams, dıe Vorbeter ın den Moscheen, werden EFWa S () bıs 5 Prozent 1n der
Türke1 ausgebildet. S1e arbeıiten bıs Jahre 1n Deutschland un: kehren AaAnl
wıeder zurück 1n ıhre Heıimatländer. Das führt dazu, da{fß die Imams, die eınen
CHNOTIMMECN Stellenwert iınnerhalb der muslimıschen Bevölkerung haben, 1n die (Se-
sellschaft am integriert sınd S1e können A4US diesem Grund IU schwer jenen
Brückenbau zwıschen den Lernorten des Glaubens leisten, der tür kulturelle In-
tegration bedeutsam 1St Es ware jedoch wünschenswert, da{ß gerade S1Ee die {JAter
scheidung zwıschen dem Islam als Religion un politischem Islamısmus verdeut-
lıchen und gesellschaftlıch vermıtteln könnten.

Konkrete Entwicklungen in Berlin un: Baden-Württemberg
Di1e Frage ach dem islamıschen Religionsunterricht wırd derzeıt aufgrund kon-
ret vorliegender Anträge öffentlich diskutiert. Das Bundesverwaltungsgericht
hat 1m Februar dieses Jahres 1ın der Jurıstischen Auseinandersetzung zwıischen der
Islamischen Förderation und dem Berliner Senat die Beurteilung des Oberver-
waltungsgerichts Berlin gestutzt. Bezüglich des Begriffs der Religionsgemein-
schaft 1St allerdings weıterhın alles offen Das Bundesverwaltungsgericht hat iın
selner Entscheidung auf den Begrifft der Religi0nsgemeıinschaft 1ın Art Abs
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AÄAnnette Schavan

ZW al hingewılesen, aber eindeutıg festgestellt, da der Nıchtanwen-
dung VO Art Abs Satz 1m Land Berlın diese Regelung nıcht YADı Ira-
SChHh komme, mithın der Ort verwandte Begriff der Religionsgemeinschaft für
Berlin nıcht verbindlich sSe1 Es RORE deshalb davon AauUsSsSCHANSCH werden, da{fß die-
SCS Urteıil autf alle Länder, in denen Art des Grundgesetzes Grundlage Hr dıe
Einrichtung VO Religionsunterricht iSt, keine Auswirkungen hat

Im Blick auft Berlin halte ıch S für wichtı1g, sıch jetzt für die Einrıchtung der
Fächergruppe Religion/Ethik/Philosophie als Wahlpflichtfach entscheıden,
weıl erst damıt die Grundlagen für eıne gemeinsame Verantwortung VO Relıig1-
onsgemeinschaft und Staat geschaffen werden. Idieser wahrscheinlich mühsamere
Weg ordert 1aber ehesten die ıslamıschen Gruppen Aazu auf, eın gemeınsames
Konzept tür den Religionsunterricht erarbeıten.

Das Land Baden-Württemberg steht 1m Moment in ıntensıven Gesprächen mı1t
mehreren ıslamischen Gruppen, nachdem insgesamt 1er Anträge auf Einriıchtung
elnes ıslamıschen Religionsunterrichts vorliegen. Dieser Gesprächsprozefß mot1-
viert auch eıne innerislamiısche Diskussion AAA GE Beispiel ber den Autbau repra-
sentatıver Strukturen, vzemeınsam MI1t dem Kultusminısterıum eiınem ag
tahiıgen Konsens kommen.

Der allererste Schritt besteht darın, in einer Steuerungsgruppe mı1t allen 1er
Gruppen Eckpunkte erarbeıten, die sıch Z/4 06 Beispiel auf Lehrpläne un die
Qualifikation der Lehrkräfte SOWI1Ee dıe Bedingungen für die Erteilung der Lehr-
befugni1s beziehen. [)as geschieht derzeıt auf admıiınıstratıyvem Weg, in aı
ammenarbeıt MIt der Pädagogischen Hochschule 1n Karlsruhe. Eın solcher Kon-
SCI15 könnte Grundlage für die Eıinriıchtung eınes entsprechenden Unterrichts
einzelnen Modellschulen se1n. YSt danach stellt sıch die Frage ach eıner politi-
schen Entscheidung. Der Weg 1St mühsam und Yanz gzewilß nıcht davon epragt,
da{ß der Staat Barriıkaden autbaut. Es hat aber wen1g Sınn, die notwendiıge inner-
islamische Diskussion überspringen, weıl WIr meınen, CS musse ıslamıiıschen
Religionsunterricht yeben. Nur WEeI1111 WIr bereıit sind, eınen langen und auf weıte
Strecken auch muühsamen Weg geduldıg gehen, wırd s langfristig tragfähıige
Ergebnisse geben, die sowohl 1n der muslimischen Elternschaft als auch VO der
staatlıchen Schulaufsicht akzeptiert werden können.
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